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Medizin
Kalkmangel
M/7 unseren 74 und 75 /a/jren
achten w/r nafür/ic/z aufeine ge-
sunde Ernährung und in/ormie-
ren uns auch dementsprechend.
7mmer wieder hören w/r heson-

ders von Frauen, die im Alter
den Schen/ce/ha/s gebrochen ha-
hen a/s Folge von Kalkmangel in
den Knochen. Nun weiss ich

aber, dass man nicht em/dch
Kalk kau/en und davon genü-
genrf essen /cann. Kalk - so glau-
he ich - muss in besonderer

Form eingenommen werden. 7n

unserem Wohnort hahen wir
sehr haWcha/t/^es Wasser. Wür-
de es helfen, zum Feispiel /eden

Morgen ein GZas Wasser /rz'sch

ah der Föhre, aiso ungekocht,
zu trinken?

Der Schenkelhalsbruch ist ei-

ne der häufigsten Sturzfolgen
im Alter. Tatsächlich sind da-

von vorwiegend Frauen be-

troffen, wobei der natürliche
Rückgang des weiblichen Se-

xualhormons Östrogen eine
wesentliche Rolle zu spielen
scheint. Je nach Situation
werden daher auch Östro-

gene zum Aufbau des ge-
schwächten Knochens einge-
setzt. Die zusätzliche Einnah-
me von Kalk (oder Kalzium)
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ist in-den meisten Fällen von
Knochenschwäche (Osteo-
porose) ebenso sinnvoll wie
die vernünftige Bewegung an
der frischen Luft (Sonnen-
licht) und der Verzicht auf
Rauchen und übermässigen
Alkoholgenuss.

Ein Teil unseres täglichen
Kalkbedarfs wird ohnehin
mit dem Trinkwasser abge-
deckt. Wesentlich mehr tra-
gen aber Milch und Milch-
Produkte dazu bei. Neben
Frischmilch (mindestens 5 dl
täglich) sollten daher regel-
massig auch Käse, Quark und
Joghurt gegessen werden.
Wenn diese Massnahmen
nicht genügen, muss eine zu-
sätzliche Kalkzufuhr in Form
von Kalziumtabletten erwo-
gen werden. Die Einnahme
solcher Präparate sollte aber

mit Wissen des Arztes erfol-

gen, da zuviel Kalzium auch

negative Folgen haben kann.

Zuviel Medikamente?
Vor einem /ahr hatte ich (78J

ein Streifsch/ägli. 5ez'Zher habe

ich DarchhZwft/n^sstörwn^en,
die sich recht unangenehm aus-
wirken. 7ch nehme homöopathi-
sehe Tab/etfen ein, habe diese

schon zweimal gewechselt. Nun
/rage ich mich, ob diese Medi-
/camente, die mich im /ahr über
7000 Franken kosten, über-

haupf noch helfen. 7n den letz-
ten Wochen blieb nämlich der

Erfolg aus. Soll ich mit der Ein-
nähme der Tabletten au/hören
oder diese allenfalls redimieren?

Ich habe schon gehört, dass es

sehr schwer ist, die richtigen
Medikamente für eine Strei/üng
und deren Folgen zu fnden.

Ihre Feststellung, wonach es

schwierig ist, die Folgen von
Streifungen zu behandeln, ist
leider nur allzu wahr. Trotz-
dem versuchen immer wieder
verschiedene Medikamen-
tenhersteller, Patienten und
Ärzte vom Gegenteil zu über-

zeugen. Wir wissen heute ein-

zig, dass die Einnahme von
blutverdünnenden Mitteln
(z.B. Aspirin, Alcacyl) die
Häufigkeit von neuen Strei-

fungen vermindern kann. Ich

wage aber keinesfalls, ihnen
von den bisherigen Medika-
menten abzuraten, da ich die
Überlegungen Ihres Arztes
nicht kenne. Möglicherweise
werden diese eingesetzt, um
die Risiken eines erneuten
Streifschlägiis herabzusetzen.

Für mich wäre es wichtig
zu wissen, wie sich die be-
schriebenen Durchblutungs-
Störungen bei Ihnen bemerk-
bar machen. Spüren Sie zum
Beispiel Schwindel oder ein
Kältegefühl auf der gelähm-
ten Seite? Wie steht es mit
Ihrem Blutdruck, und ist Ihr
Blutzucker in Ordnung? Ge-

rade diese beiden Punkte ver-
dienen im Zusammenhang
mit einer Streifung besondere

Beachtung.

Dr. med. Feter TCobler

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Die Versicherung
zahlt ja...
Unsere Tocbfer war als Pfadilei-
terin irz einem Lager. Dabei trat
sie in einem nur mit Kerzenlicht
beleuchteten Raum auf eine

Frille, die ein Mädchen beim

Spiel auf den Boden gelegt hat-
te. Der Schaden beträgt etwa

Fr. 200.-. Die Mutter der Fril-
lenträgerin hat uns nun die

Rechnung mit der Bitte ge-
schickt, den Schaden unserer

77a/tp/7ichtversicherung anzu-
melden. Unsere Versicherung
hat bei Jedem SchadenfalZ einen

Selbstbeha/t von Fr. 200.-1
Muss meine Tochter für diesen

Schaden au/kommen?

Ich habe bei der Lektüre Ihres
Briefes schmunzeln müssen:
So wie die Mutter der Ferien-

kollegin Ihrer Tochter es ver-
suchte, werden doch hierzu-
lande noch viele andere ver-
meintliche Haftpflichtfälle
geregelt. Man erkundigt sich,
ob der andere eine Privathaft-
pflichtpolice habe und -
schwupps - ist die Angele-
genheit zu beider Zufrieden-
heit geregelt. Die Versiehe-

rung zahlt ja Pech für die
Frau in der von Ihnen ge-
schilderten Begebenheit, dass

Sie eine Police mit generellem
Selbstbehalt haben.

Wenn ich Sie richtig ver-
stehe, hat besagte Kollegin
nachts beim Spielen ihre
Brille auf den Boden gelegt.
Bei solcher Nachlässigkeit ist
die Gefahr aber gross, dass

irgendein ahnungsloser Mit-
spieler drauftritt. Mit anderen
Worten: Man geht freiwillig
ein Risiko ein, das Selbstver-
schulden ist entsprechend
gross. In solchen Fällen zahlt
die Versicherung nichts oder
allenfalls einen Gefälligkeits-
beitrag. Dasselbe gilt übrigens
auch für jenen weit häufige-
ren Fall, wo der Gastgeber
sich auf die Brille setzt, die
sein Gast zuvor auf dem Sofa

deponiert hat.
Für Sie persönlich besteht

also keinerlei Verpflichtung,
einen Schadenersatz zu lei-
sten. Vielleicht können Sie

sich gleichwohl mit den Leu-
ten gütig einigen. Denkbar
wäre zum Beispiel eine gerin-
ge Kostenbeteiligung.

Dr. TLansruedi Ferner
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